
Im Übrigen ist die Zeichenvorschrift  für
Vermessungsrisse  in Nordrhein-Westfalen
(Zeichenvorschrift  Riss NRW) entsprechend dem
RdErl. d. IM NRW v. 06.06.1997 - III C4 - 7120
SMBI. NRW 71342 angewendet  worden. 

1. Art der baulichen Nutzung

Allgemeine WohngebieteWA

2. Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl0,5

Zeichenerklärung

I. Festsetzungen des Bebauungsplanes

Zahl der Vollgeschosse, 
festgesetzt als Höchstmaß

III

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

offene Bauweiseo

Baulinie

4.Verkehrsflächen  

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Baugrenze

Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches  

6. Sonstige Planzeichen

Abgrenzung unterschiedlicher  
Nutzungen

II. Planmaße / Bestandsangaben

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Wohngebäude

123

Flurgrenze

FlurnummerFlur 121

Vermaßung

topogr. Umrisslinie

Wirtschaftsgebäude

10,0 

KanaldeckelhöhenKD 45,00

25

Übersichtsplan M. 1 : 5.000  

Maßstab: 1:500
Stand: 29.05.2020

Bebauungsplan Nr. 115
Kennwort: "Im Winkel"
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Stadt Rheine

Rechtsgrundlagen

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 03. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses  geltenden Fassung

2. Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekannt-machung  vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses  geltenden Fassung

3. Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. I 1991 S. 58), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses  geltenden Fassung 

4. Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses  geltenden 
Fassung

5. Gemeindeordnung  für das Land Nordrhein-Westfalen  (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses  geltenden Fassung

6. Hauptsatzung der Stadt Rheine in der Fassung der Bekanntmachung  vom 15. Dezember 1997, in 
der zum Zeitpunkt des Satzungs-beschlusses  geltenden Fassung

 

Geobasis NRW, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung  – Version 2.0 ALKIS

Textliche Festsetzungen
Festsetzungen gem. § 9 BauGB und BauNVO

1. Zulässige Nutzungen im Allgemeinen Wohngebiet 
– gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO – 

1.1 Die in § 4 Abs. 3 Nrn. 3 bis 5 BauNVO aufgeführten, 
ausnahmsweise  im allgemeinen Wohngebiet zulässigen 
Nutzungen (Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe  und 
Tankstellen) sind gemäß  § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO 
ausgeschlossen.

2. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  
– gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB) –

2.1 Die nicht mit Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen (z.B. 
Zufahrten, Stellplätze, Terrassen, Wege und Müllstandplätze)  
überbauten Flächen eines Grundstückes sind zu begrünen und 
naturnah unter Beibehalt oder Anlage einer 
wasseraufnahmefähigen  obersten Bodenschicht  gärtnerisch zu 
gestalten. 
Die Bepflanzung dieser Garten- und Grünflächen ist strukturreich 
mit überwiegend standortgerechten , einheimischen Bäumen, 
Sträuchern und Stauden anzulegen. Eine flächige Gestaltung mit 
Steinen, Schotter und/oder Kies ist mit Ausnahme eines bis zu 
1 m breiten Kiesstreifens um das Haus (Spritzschutz) nur 
außerhalb der Vorgärten bis maximal 5 m² zulässig. Als Vorgärten 
gelten die Grundstücksflächen  zwischen der Grenze der 
zugeordneten Erschließungsanlage  und der vorderen Baugrenze 
oder -linie inklusive deren seitliche Verlängerung bis zu den 
Grundstücksgrenzen . 

2.2 Im Allgemeinen Wohngebiet sind Flachdächer und flach geneigte 
Dächer (bis 15° Dachneigung) mindestens extensiv zu begrünen. 
Die Mindeststärke der Dachbegrünungssubstratschicht  muss 10 
cm betragen. Die Dachbegrünung ist dauerhaft zu erhalten und 
fachgerecht zu pflegen. Von Begrünungsmaßnahmen  
ausgenommen sind Dachflächenbereiche  bis zu 30% der 
Dachfläche, die für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer  
Energiequellen genutzt werden. 
Auf die FLL-Dachbegrünungsrichtlinie  in der jeweils gültigen 
Fassung wird verwiesen (Forschungsgesellschaft  
Landschaftsentwicklung  Landschaftsbau e.V. 
„Dachbegrünungsrichtlinien  – Richtlinien für die Planung, Bau und 
Instandhaltungen  von Dachbegrünungen“) . Die Qualitätskriterien  
der FLL-Dachbegrünungsrichtlinie  sind bei der Realisierung der 
festgesetzten Dachbegrünung einzuhalten.

3. Flächen zur Anpflanzung und / oder mit Bindungen zum 
Erhalt von Bäumen und Sträuchern 
- gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a / b BauGB –

3.1 Decken von Tiefgaragen sind (abgesehen von den durch 
Baukörper überdeckten Bereichen sowie der erforderlichen 
Erschließungsflächen)  mit einer Substratschicht  mit einer 
Aufbauhöhe von mind. 50 cm zu überdecken und dauerhaft zu 
begrünen,

Hinweise

1. Überflutungsschutz  
Es wird darauf hingewiesen, dass jeder Eigentümer sein 
Grundstück gegen Überflutung infolge von Starkregenereignissen  
zu schützen hat. Eine Überflutung kann eintreten, wenn im 
Gelände, auf Straßen oder Hofflächen kurzzeitig aufgestautes 
Oberflächenwasser  – häufig an Geländetiefpunkten  und auch bei 
Hanglagen – über tief liegende Hauseingänge, Kellerfenster oder 
Garageneinfahrten  in die Gebäude eindringt und dort Schäden 
verursacht, ohne dass ein Mangel in der Kanalisation vorliegt. Für 
Grundstücke mit bebauten und befestigten Flächen von mehr als 
800 m² ist nach DIN 1986-100 eine Überflutungsprüfung  
durchzuführen. Es wird u. a. empfohlen, die Oberkante des 
Erdgeschossfußbodens  mindestens 0,30 m höher als die 
Erschließungsstraße  (im Endausbauzustand!)  zu legen.

2. Artenschutz
Im Sinne des allgemeinen Artenschutzes  sind gem. § 39 
BNatSchG zur Vermeidung von Verbotstatbeständen  
Gehölzfällungen nicht während der Brut- und Aufzuchtzeit also 
nicht zwischen dem 01.03. - 30.09. eines jeden Jahres 
durchzuführen. Zur Vermeidung erheblicher negativer 
Auswirkungen auf die im Plangebiet theoretisch vorkommenden 
gebäudebewohnenden  Fledermausarten  ist vor Abriss von 
Gebäuden eine Begehung erforderlich, die mit der Unteren 
Landschaftsbehörde  abzustimmen ist. Erforderliche Maßnahmen 
(z.B. ökologische Baubegleitung oder Bauzeitenregelung)  sind zu 
berücksichtigen .

3. Boden- und Bodendenkmalschutz
Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist der 
Oberboden (Mutterboden) bei Errichtung oder Änderung von 
baulichen Anlagen in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor 
Vernichtung zu schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu 
sichern, zur Wiederverwendung  zu lagern und später wieder 

einzubauen.

Bei Bodeneingriffen  können Bodendenkmäler  (kultur- 
geschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, Einzelfunde aber 
auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit)  entdeckt werden. Die Entdeckung von 
Bodendenkmälern  ist der Unteren Denkmalschutzbehörde  der 
Stadt Rheine und der LWL – Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Münster (Tel. 0251/591 8911) unverzüglich 
anzuzeigen. Ihre Lage im Gelände darf nicht verändert werden 
(§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz  NRW).

4. Baumschutz 
Vorhaben oder Eingriffe in den zum Erhalt der bestehenden 
Bäume festgesetzten Bereiche sind auf Ihre Verträglichkeit  mit 
dem Baumschutz abzustimmen. Eine Gefährdung oder 
Beeinträchtigung  des Baumbestandes ist nicht zulässig.
Diesbezüglich  sind auch die Vorschriften der Satzung zum Schutz 
des Baumbestandes  der Stadt Rheine zu beachten. Vor einer z.B. 
aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht  bei Bäumen mit 
Gefahrenpotenzial  geplanten Baumentfernung  von durch die 
Satzung geschützten Bäumen oder bei geplanten möglicherweise  
beeinträchtigenden  sonstigen Eingriffen in den geschützten 
Baumbestand ist ein Antrag auf Ausnahme von der 
Baumschutzsatzung  bei der Stadt Rheine zu stellen.

5. Altlasten
Auf Grund einer Altlastenverdachtsfläche  im Plangebiet wurde 
eine Bodenuntersuchung  durchgeführt. Diese enthält Aussagen 
zum Umgang mit belasteten Bodenabschnitten  und muss im 
Rahmen von Baumaßnahmen  beachtet werden.

6. Möglichkeit der Einsichtnahme
Die im Zusammenhang  mit den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes  genannten Vorschriften (Gesetze, 
Verordnungen, Erlasse, DIN-Normen, VDI-Richtlinien und 
sonstige Regelwerke)  sowie Gutachten können bei der Stadt 
Rheine/Stadtplanung  während der Dienststunden eingesehen 
werden. 

7. Datenmaterial  
Der Bebauungsplan wurde auf einer grafischen 
Datenverarbeitungsanlage  erstellt. Auskünfte über die 
geometrisch genaue Lage der Straßenbegrenzungslinie  erteilt der 
Fachbereich Planen und Bauen, Produktgruppe Vermessung.

Verfahrensvermerke

Für die städtebauliche Planung
Rheine, __________________ Produktgruppe Stadtplanung

_______________________  
Leiter Stadtplanung

Die Planunterlagen sowie die Darstellungen und Festsetzungen 
entsprechen den Anforderungen der §§ 1 und 2 der 
Planzeichenverordnung .

Rheine, __________________ Produktgruppe Vermessung

_______________________  
Städt. Vermessungsoberrätin  

Der Ausschuss für Stadtentwicklung , Umwelt und Klimaschutz der Stadt 
Rheine hat in seiner Sitzung am ______________  die Aufstellung dieses 
Bebauungsplanes  gemäß § 2 Abs.1 BauGB in Verbindung mit § 13a 
BauGB beschlossen.

Rheine, __________________ Der Bürgermeister
In Vertretung

_______________________
Beigeordnete

Die Beteiligung der Öffentlichkeit  gemäß § 3 Abs.1 BauGB in Verbindung 
mit § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB  hat in der Zeit vom ______________  bis         
einschließlich ______________  stattgefunden.

Dieser Bebauungsplan  hat mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in 
Verbindung mit § 13a Abs.2 Nr.1 BauGB aufgrund des Beschlusses des 
Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz  der Stadt  
Rheine vom ______________  in der Zeit vom ______________  bis        
einschließlich ______________  öffentlich ausgelegen.

Rheine, __________________ Der Bürgermeister
In Vertretung

_______________________
Beigeordnete

Dieser Bebauungsplan  ist gemäß § 10 Abs. 1 BauGB durch den Rat der 
Stadt Rheine am ______________  als Satzung beschlossen worden.

Rheine, __________________

_________________________ _______________________
Der Bürgermeister Schriftführer

Der Satzungsbeschluss  dieses Bebauungsplanes  ist gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB in Verbindung mit § 16 der Hauptsatzung der Stadt Rheine in der 
Münsterländischen  Volkszeitung am ______________  ortsüblich 
bekannt gemacht worden.
Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan rechtsverbindlich .

Rheine, __________________ Der Bürgermeister
In Vertretung

_______________________
Beigeordnete
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